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Beschlussvorlage 
 
Vorlage Nr.: BV/046/2026 

 
 

Federführung: Fachdienst 2 – Ordnung Datum: 17.02.2026 
Bearbeiter: Kerstin Schubert AZ:  
 
 

Beratungsfolge Termin  

Ortsrat Herringhausen-Stirpe-
Oelingen 

03.03.2026 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 11.03.2026 nicht öffentlich 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Kommunalwahl 2026 - Bestimmung von Wahllokalen und Einteilung der 

Wahlbezirke in der Ortschaft Herringhausen-Stirpe-Oelingen 
 
Der Termin für die Kommunalwahlen wurde auf den 13. September 2026 und der Termin für 
eine evtl. Stichwahl auf den 27. September 2026 festgelegt. 
 
Bei einer zum jetzigen Zeitpunkt stattfindenden Kommunalwahl würde sich die Anzahl der 
Wahlberechtigten im Vergleich zur Kommunalwahl 2021 in den einzelnen Wahlbezirken der 
Ortschaft Herringhausen-Stirpe-Oelingen wie folgt darstellen: 
 

Wahlbezirk Wahllokal Wahlberechtigte im 
Jahr 2021 

derzeitige 
Wahlberechtigte 

XV Herringhausen Feuerwehrhaus 572      558 

XVI Herringhausen Schule Herringhausen 504 504 

XVII Stirpe-Oelingen Schützenhalle Stirpe-Oelingen 628  753  

 
 
Aufgrund der Größenunterschiede zwischen den Wahllokalen von 504 bis 753 
Wahlberechtiger wird eine Neueinteilung der Wahlbezirke erforderlich. 
 
Kurz- bzw. mittelfristig ist in dem Wahlbezirk XVII Stirpe-Oelingen durch die Fertigstellung 
des Baugebietes noch mit einem Anstieg der Wahlberechtigten zu rechnen.  
 
Seitens der Verwaltung wird folgende Neueinteilung für die Wahlbezirke der Ortschaft 
Herringhausen-Stirpe-Oelingen vorgeschlagen: 
 

Straßenzug bisheriger Wahlbezirk neuer Wahlbezirk  Anzahl ca. 

Wahlberechtigte 

Meisenbüschenweg 

Haus.-Nr.: 1-6 

XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen  

XV Feuerwehrhaus 

Herringhausen 

20 

Osnabrücker Straße XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen 

XV Feuerwehrhaus 

Herringhausen 

40 

Blockstraße XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen 

XVI Schule 

Herringhausen 

              4 

Kanalstraße XVII Schützenhallen Stirpe-

Oelingen 

XVI Schule 

Herringhausen 

 4 
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Mindener Straße 

Haus.-Nr.: 1-10 

XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen  

XVI Schule 

Herringhausen 

20 

Schmiedeweg XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen 

XVI Schule 

Herringhausen 

3 

Leckermühle Haus.-

Nr. 2 

XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen 

XVI Schule 

Herringhausen 

1 

Donaustraße XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen  

XVI Schule 

Herringhausen 

7 

 
 
 
Durch die oben aufgezeigte Anpassung würde sich die Anzahl der Wahlberechtigten 
folgendermaßen verändern (die Veränderungen sind in Rot dargestellt):  
 
 

Wahlbezirk Wahllokal bisherige Anzahl 

Wahlberechtigte  

neue Anzahl 

Wahlberechtigte 

XV Herringhausen Feuerwehrhaus Herringhausen  558      618 

XVI Herringhausen Schule Herringhausen 504 544 

XVII Stirpe-Oelingen Schützenhalle Stirpe-Oelingen 753  653 

 
 
In der Ortschaft Herringhausen-Stirpe-Oelingen erfolgte die Zuordnung der Wahlberechtigen 
bislang unter Berücksichtigung der Ortsteile Herringhausen und Stirpe -Oelingen. 
 
Durch eine Neueinteilung der Wahlbezirke wird es diese Form der Zuordnung nicht mehr 
geben. 
 
Die oben angeführten Einrichtungen stehen für die Kommunalwahl als Wahllokale zur 
Verfügung. Eine Neubestimmung von Wahllokalen ist daher nicht erforderlich. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oelingen empfiehlt dem Verwaltungsausschuss die 
Neueinteilung der Wahlbezirke wie folgt vorzunehmen: 
 

Straßenzug bisheriger Wahlbezirk neuer Wahlbezirk  Anzahl ca. 

Wahlberechtigte 

Meisenbüschenweg 

Haus.-Nr.: 1-6 

XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen  

XV Feuerwehrhaus 

Herringhausen 

20 

Osnabrücker Straße XVII Schützenhalle Stirpe-
Oelingen 

XV Feuerwehrhaus 
Herringhausen 

40 

Blockstraße XVII Schützenhalle Stirpe-
Oelingen 

XVI Schule 
Herringhausen 

              4 

Kanalstraße XVII Schützenhallen Stirpe-
Oelingen 

XVI Schule 
Herringhausen 

 4 

Mindener Straße 

Haus.-Nr.: 1-10 

XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen  

XVI Schule 

Herringhausen 

20 

Schmiedeweg XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen 

XVI Schule 

Herringhausen 

3 

Leckermühle Haus.-

Nr. 2 

XVII Schützenhalle Stirpe-

Oelingen 

XVI Schule 

Herringhausen 

1 

Donaustraße XVII Schützenhalle Stirpe- XVI Schule 7 
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Oelingen  Herringhausen 

 
 
 
 
 
Finanzierung 
 

Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge und/ oder 
Gesamteinzahlungen (ohne 

Folgekosten) in Höhe von 

   
 

      € 
 Gesamtaufwendungen und/ oder 

Gesamtauszahlungen (ohne 

Folgekosten)  in Höhe von  

  
 

 
 

      € 
     

 

 im  Ergebnishaushalt Produkt:       
   Kostenstelle:       

 
  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  

 

Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 

Deckung erfolgt durch       
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Jährliche Folgekosten:       
 

 im  Finanzhaushalt Investitionsnummer:       
       
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 

                                                                                      nicht enthalten 
 
  

 

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

Deckung erfolgt durch       
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 

 
 
Finanzierung 
 
Anlagen 
Anlagen: 

 
 
 
Anlagen 
 
 
 

 
 
 
Beschluss: 



BV/046/2026  Seite 4 von 4 

 

 
 
 
 

Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge und/ oder 
Gesamteinzahlungen (ohne 
Folgekosten) in Höhe von 

   
 
      € 

 Gesamtaufwendungen und/ oder 
Gesamtauszahlungen (ohne 
Folgekosten)  in Höhe von  

  
 

 
 
      € 

     
 

 im  Ergebnishaushalt Produkt:       

   Kostenstelle:       
 
  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

  
 

Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Jährliche Folgekosten:       

 

 im  Finanzhaushalt Investitionsnummer:       
       

Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 
                                                                                      nicht enthalten 
 

  
 

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 

 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagen: 
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